
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 66 (1993)

Heft: 9

Artikel: Scheinheilige Politik in der Rüstungsausfuhrfrage

Autor: Brunner, Dominique

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-519813

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-519813
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zur strategischen Lage 3

Heereskunde

Die Versorgungskompanien
Wie es ihr Name sagt, sorgen die

Verpflegungskompanien dafür,
dass die Truppe Lebensmittel
erhält, wobei die Gliederung die-
ser Kompanien je nach Auftrag
verschieden ist. Müller- und Bäk-

kerzüge beschaffen die Rohstoffe

zur Brotherstellung, mahlen das
Getreide in zivilen oder armee-
eigenen mobilen Mühlen und
backen Brot - frisches und haltba-
res - in armee-eigenen und zivilen
Bäckereien. Die Metzgerzüge be-
schaffen das notwendige Schlacht-
vieh und produzieren Frischfleisch,
Dauerfleischwaren und Fleischkon-

serven. Die Verpflegungskompa-
nie übernimmt und betreibt auch

Verpflegungsmagazine der Armee
und in Zusammenarbeit mit den

Organen der wirtschaftlichen Lan-

desversorgung verschiedene Le-

bensmittelpflichtlager, beschafft
von zivilen Lieferanten haltbare
Lebensmittel und Raucherwaren,
die der einzelne Angehörige der

Im zweiten Halbjahr 1992 befasste
sich die Schweiz mit der Gestal-

tung ihres Verhältnisses zu Europa,
wozu die dem Souverän am 6.
Dezember desselben Jahres unter-
breitete Frage des Beitritts zum
Europäischen Wirtschaftsraum un-
mittelbaren und zwingenden An-
lass gab. Im Vorfeld des Urnen-

ganges vom 6. juni 1993, der den
zwei auf wesentliche Schwächung
der schweizerischen Selbstbehaup-
tungsfähigkeit zielenden Volks-
initiativen galt, richtete sich das

sicherheitspolitische Hauptaugen-
merk verständlicherweise auf die-
se Vorstösse. Sowohl die Flug-

zeugverhinderungs-lnitiative als

Armee bei einem Krieg in unse-
rem Land nicht mehr am Kiosk sei-
ber kaufen kann, aber auch Futter-
mittel für die Tiere der Armee und

sorgt schliesslich für die Abgabe
all dieser Lebens- und Futtermittel
an die zu versorgenden Truppen.
Und weil man bei all dem Essen

das Trinken nicht vergessen darf,
sei hier auch noch kurz erwähnt,
dass Spezialisten aus der Regi-
mentsstabskompanie in der Lage
sind, teilweise verschmutztes Was-
ser zu Trinkwasser aufzubereiten
und bei Bedarf ebenfalls für die
Truppe zur Verfügung zu halten.
Die Versorgung der Truppe mit
Munition unter kriegsähnlichen
Bedingungen kann mit Hilfe von
Munitionsverladeattrappen erfol-

gen. jeder ausgebildeten Truppe
kann somit realistisch vor Augen
geführt werden, welches Ausmass
ihre Munitionsdotation hat und
wieviel Zeit für die Fassung und

Verteilung beansprucht wird.

(Quelle:
«Die Schweizer Armee heute»

von L. F. Carrel)

auch das jede Erneuerung der
Ausbiidungsstätten der Milizar-
mee in Frage stellende Volksbe-

Sorgen
der Bundeswehr

-r. Aus Gründen des Platzman-

gels und wegen der Aktualität
des Kommentars von Domini-
que Brunner musste der Bericht
über die deutsche Bundeswehr
nochmals auf eine der nächsten
Nummern verschoben werden.
Wir bitten unsere Leserinnen
und Leser um Verständnis.

gehren wurden vom Volk weit
deutlicher abgewiesen als von vie-
len erwartet. Es kann nicht überra-
sehen, dass zwei Ende 1992 für
zustandegekommen erklärte Volks-
initiativen, deren Hauptabsender
die Sozialdemokratische Partei ist,
bis Mitte Jahr kaum diskutiert wur-
den. Das heisst jedoch nicht, dass
der Kampf um mindestens die
eine dieser Initiativen nicht längst
begonnen hätte.

Eine besonders extreme Initiative

Wie regelmässig seit vielen jähren
sorgten auch vor dem 6. juni Ent-

hüllungen über angebliche Rü-

stungsausfuhrskandale für eine ge-
wisse Aufregung. Da sie ihren

Ursprung in derselben Ecke hat-

ten, die die vom Parlament 1992

rechtsgültig beschlossene Beschaf-

fung neuer Kampfflugzeuge mit
allen zu Gebot stehenden Mitteln
bekämpfte, dienten sie natürlich
kurzfristig dem Zweck, günstige
psychologische Voraussetzungen
im Blick auf die Volksabstimmung
vom juni zu schaffen. Sie sollten
sicher aber auch das Terrain vorbe-
reiten für die bevorstehende Aus-
einandersetzung mit einer der vor-
genannten Initiativen, derjenigen,
die jede «Kriegsmaterialausfuhr»
verbieten will. Entsprechende Po-

lemik wurde folgerichtig auch
nach dem 6. juni fortgeführt. Da-
bei ist aber bemerkenswert - und

keineswegs erstaunlich -, dass das

eigentliche Vorhaben der Initiative
nicht thematisiert wurde. Die Kritik

gilt der heutigen Bewilligungspra-
xis der Bundesbehörden, die sich
auf das Gesetz über das Kriegsma-
terial von 1972 stützt, wenn es

um den Export von eigentlichem
wie auch vom behauptetem
Kriegsmaterial geht. Damit soll der
Eindruck erweckt werden, das
erwähnte Gesetz lasse schlimme
Missbräuche zu und bedürfe um
des Ansehens des Landes willen
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4 Zur strategischen Lage

drastischer Verschärfung. Und
damit wäre man mitten in der The-
matik.
Die «Volksinitiative für ein Verbot
der Kriegsmaterialausfuhr» ver-
langt ein striktes Verbot der Aus-
fuhr von Waffen aus der Schweiz.
Darüber wurde schon einmal in-
tensiv diskutiert und auch ent-
schieden, nämlich 1972 im Gefol-

ge der sogenannten Bührle-Affäre
(verbotene Ausfuhr von Fliegerab-
wehrwaffen nach Nigeria). Eine -
weniger radikale als die vorliegen-
de und von der Sozialdemokrati-
sehen Partei nicht offiziell getra-
gene - Initiative wurde vom Volk
knapp, von den Ständen deutlich

genug verworfen. Was heute vor-
geschlagen wird, geht indessen
sehr viel weiter als ein blosses
«Waffenausfuhrverbot». Denn Ab-
satz 3 der neuen Initiative lautet:
«Ausfuhr, Durchfuhr und Vermitt-
lung von Gütern und Dienstlei-
stungen, die sowohl für militari-
sehe wie zivile Zwecke verwendet
werden können, sowie dazu nöti-

ge Finanzierungsgeschäfte sind

untersagt, falls der Erwerber diese
für kriegstechnische Zwecke ver-
wenden will.» Jeder Industrielle,
gleichgültig welcher Branche,

greift sich an den Kopf, wenn er
davon erfährt. Kaum ein technolo-
gisch irgendwie anspruchsvolles

Produkt kann nicht auch in einem
weiteren Sinn militärisch verwen-
det werden - Farben, Lacke, Dräh-

te, Uhrwerke, Schrauben, elektro-
nisches Gerät verschiedenster Art,
Werkzeugmaschinen, können di-
rekt oder indirekt in den Dienst
kriegstechnischer Produktion ge-
stellt werden. Was da vorpro-
grammiert ist, ist eine potentielle
Lähmung des schweizerischen in-
dustriellen Exportes. Die in ab-
sehbarer Zeit zu führende Debatte
über diese Initiative wird gleich
zeigen, dass dieser Vorschlag
schlicht undiskutabel ist, bedeute-
te er doch, dass ein wesentlicher
Teil des schweizerischen Exportes
gewissermassen ans Gängelband

genommen würde.

Gefährlicher Gegenvorschlag

Vor allem wird auch bald deutlich
werden, dass sich die Schweiz mit
einer solchen in der Verfassung
verankerten Regelung ohne jede
Not aussenwirtschaftliche Fesseln

anlegen würde - mit verheeren-
den Konsequenzen für den Wirt-
Schaftsstandort Schweiz. Denn der
Anteil der schweizerischen Aus-
fuhr eigentlicher Waffen nach heu-

tigern Verständnis ist im Welt-
massstab unendlich klein, er lag in

der Periode 1987 bis 1991 unter
einem Prozent.

Daher ist anzunehmen, dass die
Verfechter dieser Initiative rasch

einmal versuchen werden, ihr Ziel
mindestens teilweise über einen

Gegenvorschlag zu erreichen, weil
die Initiative offensichtlich viel zu
rabiat ist, als dass sie die gering-
sten Chancen an der Urne hätte.
Und da ist nun festzustellen, dass

voreilige Äusserungen seitens des
EMD im Zusammenhang mit dem

Krieg der zivilisierten Welt gegen
Irak 1991 diesem Vorhaben in die
Hände arbeiten. Eine Revision des

Kriegsmaterialgesetzes von 1972
ist in Bearbeitung, und es gibt
Anhaltspunkte dafür, dass sie auf
eine so unnötige wie nachteilige
Ausweitung des Kriegsmaterialbe-
griffes hinauslaufen könnte. Es

wäre also am Platz, wenn man
sich zweierlei vergegenwärtigen
würde, ehe wüste und wahrheits-

widrige Polemik das Feld

beherrscht und die sachliche Beur-

teilung allzu sehr erschwert: Die
schweizerische Waffenausfuhr

trägt nicht zum Kriege bei, weil sie
bescheiden und kontrolliert ist; es
ist blanke Heuchelei, anderen
Staaten den Erwerb von Waffen in

der Schweiz verbieten zu wollen
und gleichzeitig zu dulden, dass
die Schweiz einen guten Teil ihrer
Waffen im Ausland erwirbt.

Dominique Brunner
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